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Niederschrift 
über die öffentliche Sitzung 

des Forst- und Jagdausschusses 
der Ortsgemeinde Stadtkyll 

 
Sitzungstermin:  14.12.2022 
Sitzungsbeginn:  19:02 Uhr 
Sitzungsende:  21:10 Uhr 
Ort, Raum:  Stadtkyll, in der Marktscheune 

 

ANWESENHEIT:   

Vorsitz 

Herr Harald Schmitz   Vorsitzender    

Mitglieder 

Herr Bernhard Bohlen       

Herr Theo Kinnen       

Herr Guido Pfeil       

Herr Torsten Weber       

Beigeordnete 

Herr Dr. Georg Lentz Beigeordneter   Protokollführer 

Gäste 

Frau Revierförsterin Anna Hahn Revierförsterin    

 

Fehlende Personen:   

Mitglieder 

Herr Siegfried Jost    
Vertretung für Herrn Frank 
Königs, entschuldigt 

Herr Frank Königs    entschuldigt 

Herr Hermann Josef Metlen    unentschuldigt 

 
 
Die Mitglieder des Forst- und Jagdausschusses waren durch Einladung vom 06.12.2022 auf Mittwoch, 
14.12.2022 unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen. Zeit und Ort der Sitzung sowie die 
Tagesordnung waren öffentlich bekannt gemacht. Gegen die ordnungsgemäße Einberufung werden keine 
Einwendungen erhoben. Der Ausschuss ist beschlussfähig. 



Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Forst- und Jagdausschusses vom 14.12.2022 Seite 2 von 6 
 

TAGESORDNUNG 
 
Öffentliche Sitzung 

1. Niederschrift der letzten Sitzung 

2. Gemeindewald; Einführung BAT-Konzept - Beratung und Beschlussfassung 
Vorlage: 1-4570/22/35-493 

3. Forstbetrieb; Teilnahme am Förderprogramm "Klimaangepasstes Waldmanagement" - Beratung 
und Beschlussfassung 
Vorlage: 1-4603/22/35-496 

4. Informationen / Verschiedenes 

 
Zur Tagesordnung wurden keine Einwendungen erhoben bzw. Ergänzungen, Änderungen und 
Dringlichkeitsanträge eingebracht. 
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Protokoll: 
 
TOP 1: Niederschrift der letzten Sitzung 
 
Sachverhalt: 
 
Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 09.11.2022 wurde allen Ausschussmitgliedern zugeleitet. 
Änderungs- oder Ergänzungsvorschläge hierzu werden keine vorgebracht. 
 
 
TOP 2: Gemeindewald; Einführung BAT-Konzept - Beratung und Beschlussfassung 

Vorlage: 1-4570/22/35-493 
 
Die Beschlussfassung wurde nach Diskussion bis nach der Beschlussfassung zu TOP 3 zurückgestellt.  
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
Ja 5 
 
  
 
TOP 2: Forstbetrieb; Teilnahme am Förderprogramm "Klimaangepasstes Waldmanagement" - 

Beratung und Beschlussfassung 
Vorlage: 1-4603/22/35-496 

 
Sachverhalt: 
 
Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat am 11.11.2022 das Förderprogramm 
„Klimaangepasstes Waldmanagement“ bekanntgemacht. 
Zweck der Förderung ist die Änderung der Waldbewirtschaftung durch Einführung und Verbreitung eines in 
besonderem Maße an den Klimawandel angepassten Waldmanagements, welches resiliente, 
anpassungsfähige und produktive Wälder erhält und entwickelt.  
 
Voraussetzung für den Erhalt der Förderung ist die Bereitschaft der Kommune, die nachfolgenden Kriterien 
zu erfüllen: 
1. Verjüngung des Vorbestandes (Vorausverjüngung) durch künstliche Verjüngung (Vorausverjüngung durch 
Voranbau) oder Naturverjüngung mit mindestens 5- oder mindestens 7-jährigem Verjüngungszeitraum vor 
Nutzung bzw. Ernte des Bestandes in Abhängigkeit vom Ausgangs- und Zielbestand.  
2. Die Naturverjüngung hat Vorrang, sofern klimaresiliente, überwiegend standortheimische 
Hauptbaumarten in der Fläche auf natürlichem Wege eingetragen werden und anwachsen.  
3. Bei künstlicher Verjüngung sind die zum Zeitpunkt der Verjüngung geltenden Baumartenempfehlungen 
der Länder oder, soweit solche nicht vorhanden sind, der in der jeweiligen Region zuständigen forstlichen 
Landesanstalt einzuhalten. Dabei ist ein überwiegend standortheimischer Baumartenanteil einzuhalten.  
4. Zulassen von Stadien der natürlichen Waldentwicklung (Sukzessionsstadien) insbesondere aus 
Pionierbaumarten (Vorwäldern) bei kleinflächigen Störungen.  
5. Erhalt oder, falls erforderlich, Erweiterung der klimaresilienten, standortheimischen Baumartendiversität 
zum Beispiel durch Einbringung von Mischbaumarten über geeignete Mischungsformen.  
6. Verzicht auf Kahlschläge. Das Fällen von absterbenden oder toten Bäumen oder Baumgruppen außerhalb 
der planmäßigen Nutzung (Sanitärhiebe) bei Kalamitäten ist möglich, sofern dabei mindestens 10 Prozent 
der Derbholz-masse als Totholz zur Erhöhung der Biodiversität auf der jeweiligen Fläche belassen werden.  
7. Anreicherung und Erhöhung der Diversität an Totholz sowohl stehend wie liegend und in 
unterschiedlichen Dimensionen und Zersetzungsgraden; dazu zählt auch das gezielte Anlegen von 
Hochstümpfen. 
8. Kennzeichnung und Erhalt von mindestens fünf Habitatbäumen oder Habitatbaumanwärtern pro Hektar, 
welche zur Zersetzung auf der Fläche verbleiben. Die Habitatbäume oder die Habitatbaumanwärter sind 
spätestens zwei Jahre nach Antragstellung nachweislich auszuweisen. Wenn und soweit eine Verteilung von 
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fünf Habitatbäumen oder Habitatbaumanwärtern pro Hektar nicht möglich ist, können diese entsprechend 
anteilig auf die gesamte Waldfläche des Antragstellers verteilt werden.  
9. Bei Neuanlage von Rückegassen müssen die Abstände zwischen ihnen mindestens 30 Meter, bei 
verdichtungsempfindlichen Böden mindestens 40 Meter betragen.  
10. Verzicht auf Düngung und Pflanzenschutzmittel. Dies gilt nicht, wenn die Behandlung von gestapeltem 
Rundholz (Polter) bei schwerwiegender Gefährdung der verbleibenden Bestockung oder bei akuter Gefahr 
der Entwertung des liegenden Holzes erforderlich ist.  
11. Maßnahmen zur Wasserrückhaltung, einschließlich des Verzichts auf Maß-nahmen zur Entwässerung 
von Beständen und Rückbau existierender Entwässerungsinfrastruktur, bis spätestens fünf Jahre nach 
Antragstellung, falls übergeordnete Gründe vor Ort dem nicht entgegenstehen.  
12. Natürliche Waldentwicklung auf 5 Prozent der Waldfläche. Obligatorische Maßnahme, wenn die 
Waldfläche des Antragstellers 100 Hektar überschreitet. Freiwillige Maßnahme für Antragsteller, deren 
Waldfläche 100 Hektar oder weniger beträgt. Die einzelne auszuweisende Fläche beträgt dabei mindestens 
0,3 Hektar und ist 20 Jahre aus der Nutzung zu nehmen. Natur-schutzfachlich notwendige Pflege- oder 
Erhaltungsmaßnahmen oder Maß-nahmen der Verkehrssicherung gelten nicht als Nutzung. Bei 
Verkehrssicherungsmaßnahmen anfallendes Holz verbleibt im Wald.  
 
Die Bindungsfrist für die ersten 11 Kriterien beträgt 10 Jahre, für das Kriterium 12 beträgt sie 20 Jahre. 
 
Waldbesitzende, die sich zur Erfüllung aller Kriterien verpflichten, erhalten 100 € pro Hektar und Jahr für 
den ersten bis zum fünfhundertsten Hektar und 80 € pro Hektar und Jahr ab dem fünfhundertsten bis zum 
tausendsten Hektar. 
Nach derzeitigem Kenntnisstand beträgt die zu Grunde zu legende Fläche für die Ortsgemeinde Stadtkyll 
593 ha, sodass eine jährliche Förderung von 57.440 € in Rede steht. 
 
Zur Kürzung der Förderung kommt es in nachfolgenden Fällen: 
 

Name der Maßnahme 
in der Rechts-grundlage 
des Landes  

Nr. der Maßnahme in 
der Rechtsgrundlage 
des Landes  

Name der Rechtsgrund-
lage des Landes  

Abzug bei der 
Zuwendung des Bun-
des  

Jungwaldpflege I  5.1  VV Zuwendungen zur 
Förderung der Wald-
wirtschaft - Förder-
grundsätze Wald (VV 
FGWald)  

16 Euro pro Hektar und 
Jahr auf der jeweiligen 
Fläche  

Vollständiger Nut-
zungsverzicht  

3.1.  Richtlinie zur Förderung 
von Naturschutzmaß-
nahmen im Wald  

Abhängig vom Anteil der 
vom Land geförderten 
Fläche an der gesamten 
Forstfläche des 
Zuwendungsempfän-
gers und der dann noch 
zu erbringenden Fläche, 
bis die 5% erreicht sind  

 
Ob für den Forstbetrieb Stadtkyll eine Kürzung ist Frage kommt, ist noch abschließend zu klären. 
 
Beschluss: 
 
Der Forst- und Jagdausschuss empfiehlt dem Ortsgemeinderat am Förderprogramm „Klimaangepasstes 
Waldmanagement“ teilzunehmen. 
 
Abstimmungsergebnis:   einstimmig beschlossen 
Ja: 5   
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TOP 3: Gemeindewald; Einführung BAT-Konzept - Beratung und Beschlussfassung 
Vorlage: 1-4570/22/35-493 

 
Sachverhalt: 
 
Bei dem „BAT-Konzept“ geht es darum, dass die Zielkonflikte zwischen Naturschutz und Arbeitssicherheit 
minimiert werden sollen. Es soll gewährleisten, dass die forstliche Bewirtschaftung mit den 
artenschutzrechtlichen Anforderungen im Einklang steht. 
 
Die Anpassungen im BNatSchG 2010 an das EU Recht haben auch Auswirkungen auf die Wald-
bewirtschaftung. Insbesondere die strengeren Artenschutzanforderungen sind zu berücksichtigen, zugleich 
gilt ein Verschlimmerungsverbot für die vorhandenen Lebensraumstrukturen, d.h., der Erhaltungszustand 
einer lokalen Population darf sich durch Bewirtschaftung nicht verschlechtern. 
 
Die Beachtung der Naturschutzgrundsätze hat sich die Gemeinde im Rahmen der 
Selbstverpflichtungserklärung für das PEFC-Zertifikat selbst auferlegt.  
So verbleiben bestimmte Bäume mit ausgeprägtem Biotopcharakter, egal ob lebend oder bereits 
abgestorben, im Bestand, während drum herum Bäume genutzt, sprich geerntet werden.  
Durch die Einhaltung der Arbeitssicherheitsbedingungen in der Holzernte entsteht allerdings ein gewisses 
Konfliktpotential. Sicherheitsabstand von einer Baumlänge zu einem Biotopbaum ist zwingend 
vorgeschrieben. Hier darf nur seilunterstützt gefällt werden. 
 
Landesforsten RP hat bereits 2011 für seine landeseigenen Flächen ein Konzept eingeführt, welches von 
Naturschutz- und Forstbehörde gemeinsam erstellt wurde. Es kann als Blauphase für den Gemeindewald 
dienen.  
Die wesentlichen Merkmale sind: 
a) Waldrefugien, Bereiche von 1-3 ha Größe, 
b) Biotopbaumgruppen, Gruppierungen von ca. 15 Bäumen, 
c) Biotopbäume, einzelne Bäume, 
die der Natur überlassen bleiben. 
 
In der Sitzung wird das Konzept durch Revierförsterin Anna Hahn vorgestellt und erörtert. 
 
Zudem darf auf das Informationsblatt des Forstamtes Gerolstein zum BAT-Konzept hingewiesen werden, 
welches der Sitzungsvorlage als Anlage beigefügt ist. 
 
Beschluss: 
 
Der Forst- und Jagdausschuss beschließt die Einführung des BAT-Konzeptes für den Gemeindewald Stadtkyll 
 
Abstimmungsergebnis:   einstimmig beschlossen 
Ja: 5   
 
 
 
TOP 4: Informationen / Verschiedenes 
 
keine  
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Für die Richtigkeit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Harald Schmitz 
(Vorsitzender) 

 Dr. Georg Lentz 
(Protokollführer) 

 
 



 

 

BAT-Konzept 
Konzept zum Umgang mit 

Biotopbäumen, Altbäumen und Totholz 

bei Landesforsten Rheinland-Pfalz 

 

Ziele: 

 
- Erhalt der biologischen Vielfalt im Wald 

- Erfüllung von naturschutzrechtlichen Vorschriften 

- Erfüllung von Vorgaben zur Arbeitssicherheit im Wald 

 

 Konzentration und gezielter Erhalt von wichtigen Lebensräumen bei gleichzeitiger Erhöhung 

von Rechts- und Arbeitssicherheit 

 

Totholz ist ein wesentlicher Lebensraum für zahlreiche Waldarten. Sein Umfang ist zu sichern und zu 

entwickeln. Hohes, flächiges Totholzvorkommen stellt jedoch Risiken v.a. für im Wald arbeitenden 

Menschen dar.  

Eine Gruppierung solcher Elemente kann Zielkonflikte (Erhalt von Totholz       Erfüllung von Vorgaben 

zur Arbeitssicherheit) minimieren. 

Biotopbäume: Generell ist jeder Baum von verschiedensten Arten besiedelt. Gegenstand dieses 
Konzepts sind jene lebenden und abgestorbenen Bäume und Teile davon, die eine Biotop-Funktion in 
besonderer Weise erfüllen. Das können bspw. Bäume mit Specht- oder Mulmhöhlen, Bäume mit 
hohem Anteil von Kronentotholz, „Methusalembäume“ (sehr alte, teils skurril aussehende Individuen) 
oder seltene Bäume sein. 

 

Elemente: 

1. Naturwaldreservate 

= größere Flächen, die im Rahmen besonderer Projekte ausgewählt, abgegrenzt und 

dauerhaft aus der Nutzung genommen werden. Naturwaldreservate spielen im Gemeindewald 

i.d.R. keine Rolle. 

2. Waldrefugien 

= Flächen, die auf Vorschlag durch die Revierleitung im Forstamt festgelegt werden. Sie sind 

dem Arten- und Biotopschutz gewidmet und werden dauerhaft oder für eine Waldgeneration 

temporär aus der Nutzung genommen. 

3. Biotopbaumgruppen 

= Gruppen von Biotopbäumen (s.o.) mit ± 15 Individuen, ausgewählt und festgelegt von der 

Revierleitung. I.d.R. ist eine Verteilung von einer Biotopbaumgruppe je drei Hektar sinnvoll. 

Die Gruppen werden bis zu ihrer Zersetzung erhalten und verbleiben als liegendes Totholz auf 

der Fläche. 

4. Einzelne Biotopbäume 

= einzelner Baum mit herausragender naturschutzfachlicher Bedeutung. Wird von der 

Revierleitung ausgewählt und festgelegt. Die Ausweisung von einzelnen Biotopbäumen stellt 

die Ausnahme dar, wenn die Bildung einer Gruppe nicht sinnvoll ist. 

Forstamt Gerolstein 

Unter den Dolomiten 6 

54568 Gerolstein 

Telefon 06591 9823-0 

Telefax 06591 9823-10 

Forstamt.Gerolstein@wald-rlp.de  

 

www.wald-rlp.de 

TOP 2TOP 2



 

 

 

 

 

Markierung und Erfassung 

Alle Bäume einer Biotopbaumgruppe, alle einzelnen Biotop-

bäume und ggf. Randbäume eines im Gelände unklar zu erken-

nenden Waldrefugiums werden mit einer weißen Welle1 im Wald 

markiert. 

 

Alle Elemente des BAT-Konzepts werden im forstbetrieblichen 

geografischen Informationssystem (GIS) erfasst.  

 

Ökokonto/Kompensation: 

Im Gemeindewald sind Naturwaldreservate, Waldrefugien und Biotopbaumgruppen ökokonto- bzw. 

kompensationsfähig. 

  

Rechtliches (Überblick): 

Verkehrssicherung: BAT-Elemente sollen nicht unmittelbar an stärker frequentierten Wegen ausge-

wiesen werden. Zu Bereichen mit erhöhter Verkehrssicherungspflicht wird eine Baumlänge Abstand 

gehalten. 

 
Artenschutz: Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sieht ein Tötungs-, Störungs- und 
Zugriffsverbot für besonders und streng geschützte Arten bzw. wild lebende Tiere vor (§44 Abs.1 Nr. 
1-4 BNatSchG). Nach der „Legalausnahme“ (§44 Abs.4 BNatSchG) verstößt Waldwirtschaft, die nach 
guter fachlicher Praxis lt. §5 Abs.3 BNatSchG durchgeführt wird, nicht gegen die oben genannten 
Verbote, sofern sich der lokale Erhaltungszustand der lokalen Population nicht verschlechtert.  
Das BAT-Konzept ist eine anerkannte präventive Schutzmaßnahme zum Erhalt der lokalen 
Population. 
 
Auch der sog. KOM-Leitfaden² verbietet u.a. jede absichtliche Tötung oder Störung von Anhang-IV- 
bzw. Vogel-Arten und deren Fortpflanzungs- oder Ruhestätten. Laufende Bewirtschaftungs-
maßnahmen sind daher am besten so zu steuern, dass Konflikte mit den Artenschutzbestimmungen 
von vornherein vermieden werden.  
Das BAT-Konzept ist eine solche präventive Maßnahme im Sinne des KOM-Leitfadens. 
 

 

Weiterführende Informationen: 

 

www.wald-rlp.de 

www.naturschutz.rlp.de  

 

 

______ 
1gem. Landesstandard Betriebliche Markierungen, Landesforsten Rheinland-Pfalz 

² Leitfaden zum strengen Schutzsystem für Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse im Rahmen der FFH-
Richtlinie 92/43/EWG 
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